
a.) Bitte ändern in III. vor §7: 
"Entgeltordnung für Veranstaltungen auf den Sportanlagen der Gemeinde 

Schülldorf" 

b) Einschub bei §8 Nr. 5 nach hinterlegen:  

"dies gilt für Einzelveranstaltungen." 

 

c.) Einfügen der Punkte nach §8 Nr. 5: 

(7)   V ereine, V erbände und V ereinigungen, die im Sport- bzw. Kulturbereich 
bzw. im Jugend-, Kinder- bzw. Sozialbereich wirken, können auf schriftlichen 
Antrag hin eine Gebührenermäßigung erhalten. Über den Antrag entscheidet die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister (eventuell Pauschalvereinbahrung).  

(8)   V ereine, V e         
besteht, erhalten Gebührenbefreiung oder Gebührenermäßigung, soweit dies dort 
vertraglich geregelt ist.  

(9)   V ereine, V erbände und Vereinigungen, deren Wirken im überwiegend 
öffentlichen Interesse liegt, können auf schriftlichen Antrag hin eine 
Gebührenermäßigung oder eine Gebührenbefreiung erhalten. Über den Antrag 
entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister.  

(10)   Eine Gebührenbefreiung oder -ermäßigung für die Nebenkosten nach § 8 Nr. 
(2) und Nr. (4) wird nicht gewährt.  

 

 

 

 


